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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte. Der DAV mit derzeit ca. 60.000 Mitgliedern vertritt
die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europaischer und internationaler

Ebene.

I. Vorbemerkung:

Ziel des vom Bundesrat auf Initiative der Lander Baden-Wirttemberg,
Bayern, Niederachsen und Thuringen eingebrachten Gesetzesentwurfes
soll sein, durch ,Anderungen des Sanktionensystems im Jugendge-
richtsgesetz die prédventiven MalBnahmen zur Bekémpfung der Kinder-
und Jugenddelinquenz zu intensivieren und die jugendstrafrechtlichen
Handlungsméglichkeiten zu erweitern®. Der Bundesrat erhofft sich davon
,eine Trendwende im stetigen Anstieg der Jugendkriminalitét sowie ein
erfolgreiches Gegensteuern bei Fehlentwicklungen im jugendstrafrechtli-
chen Bereich®. Handlungsbedarf sieht der Gesetzesentwurf des Bundes-
rats deshalb, weil ,seit Beginn der 90er Jahre ein stetiger Anstieg der
Jugendkriminalitat — insbesondere der Gewaltkriminalitat — in der Bun-
desrepublik Deutschland zu verzeichnen sei.

Mit dem vorgegebenen Ziel einer ,Trendwende® sind ersichtlich praventive Gesichtspunkte
verbunden, mit dem ,Gegensteuern bei Fehlentwicklungen im jugendstrafrechtlichen Be-
reich” zielt der Gesetzesentwurf auf eine nachhaltige Verscharfung des Sanktionensystems,
namentlich durch die Einflihrung eines sogenannten ,Warnschuss-Arrestes®, eines eigen-
standigen Fahrverbots und der Erhéhung des Hochstmalies der Jugendstrafe fur Heran-
wachsende von derzeit 10 auf 15 Jahren. Die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heran-
wachsende soll durch eine einschneidende redaktionelle Anderung von § 105 Abs. 1 JGG
nur noch engen Ausnahmefallen vorbehalten bleiben.

In prozessualer Hinsicht soll mit der Einfihrung eines mdéglichen Vorflihrungs- oder Haftbe-
fehls im vereinfachten Jugendverfahren § 230 Abs. 2 StPO fur anwendbar erklart werden.
Die Vorschlage des Bundesrates sind nicht neu. Sie sind teilweise schon mehrmals erfolglos
Gegenstand von Gesetzgebungsverfahren gewesen. Darauf hat die Bundesregierung in
ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf mit Recht hingewiesen. Ebenso darauf, dass die
Fachéffentlichkeit weitestgehend den Vorschlagen ablehnend gegeniber steht.

Schon der in der Problemstellung vom Bundesrat angefiihrte ,Anstieg der Jugendkriminalitat
— insbesondere der Gewaltkriminalitat —, ist statistisch nicht nachvollziehbar. So liegt die
Verurteilungsquote bei der 14- bis unter 21-jahrigen Bevoélkerung in den Jahren 1955 bis
einschlief3lich 2002 durchwegs zwischen 1,5 und maximal 2,7 %." Die im Jahre 2003 vom
BMJ veréffentlichte Riickfallstatistik® belegt, dass von diesem geringen Prozentsatz wieder-
um nur ein Bruchteil der sogenannten Gewaltkriminalitat zuzuordnen ist. Auch die polizeili-
che Kriminalstatistik (PKS) weist fur das Jahr 2002 zutreffend darauf hin, dass der ,Laden-

diebstahl bei den Jugendlichen noch immer den gréBten Deliktsanteil bildet*.>

" Quelle: Strafverfolgungsstatistik 1995 - 2002, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2004.

* Jehle, Heinz, Sutterer ,Legealbewdahrung nach strafrechtlichen Sanktionen®, Eine kommentierte Riickfallstatis-
tik, Berlin 2003.

’ PKS, Berichtsjahr 2002, S. 77.



Hohe und Entwicklung der Kriminalitatsbelastung bei Jugendlichen und Heranwachsenden
werden demnach Uberwiegend durch Delikte beeinflusst, die zumindest im Verhaltnis zu
anderen Taten als Bagatelldelikte qualifiziert werden kénnen. So ist bei fast 2/3 aller Tatver-
dachtigen das registrierte Delikt entweder ,einfacher* Diebstahl, Sachbeschadigung oder
seinfache® Kérperverletzung. Selbst wenn in einzelnen Tatverdachtsbereichen — etwa bei
gefahrlicher oder schwerer Kérperverletzung oder bei Raub — prozentual hdhere Steige-
rungsraten auftreten, andert dies nichts an der Feststellung, dass der quantitativ relevante
Gesamtanstieg der Jugendkriminalitat im Wesentlichen auf Diebstahlsdelikte, Sachbescha-
digung und Leistungserschleichung zurlickzuflihren ist. In der Gesamtentwicklung der Ju-
gendkriminalitdt nehmen die sogenannten Rohheitsdelikte mit einer Kriminalitatsbelastung
junger Tatverdachtiger von weniger als 1 % nur einen untergeordneten Rahmen ein. Ju-
gendkriminalitat ist in der Regel Ausdruck eines episodenhaften Probierverhaltens in einer
komplexen Umwelt. Junge Menschen begehen Uberwiegend einfache und unkomplizierte
Delikte in einer weniger rationalen und tberlegten Art und Weise. Jugenddelinquenz stellt
nicht den Beginn einer eskalierenden ,kriminellen Karriere“ dar.

Entgegen dem Gesetzesentwurf |asst sich statt des dort genannten ,stetigen Anstiegs der
Jugendkriminalitat” anhand der polizeilichen Kriminalstatistik, der Verurteiltenquote und der
Ruckfallstatistik vielmehr eine Konstanz der tatverdachtigten Belastungsziffern, eine Baga-
tellhaftigkeit der durch Jugendkriminalitat verursachten Schaden und eine Episodenhaf-
tigkeit des abweichenden Verhaltens Jugendlicher nachweisen.

Die vom BMJ herausgegebene und in Kooperation mit dem Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof, dem Statistischen Bundesamt und der Kriminologischen Zentralstelle
erstellte Rickfallstatistik kommt daneben nach Auswertung knapp einer Million strafrechtlich
sanktionierter Personen unter anderem zu folgenden markanten Ergebnis:4

e Fiir die meisten strafrechtlich in Erscheinung tretenden Personen bleibt die Straffél-
ligkeit (im Beobachtungszeitraum) ein einmaliges Ereignis.

o Die Bewéhrungsstrafen schneiden gegeniiber vollzogenen Freiheits- und Jugendstra-
fen deutlich besser ab.

o Die zu einer freiheitsentziehenden Sanktion Verurteilten weisen ein héheres Rlickfall-
risiko aus, als die mit milderen Sanktionen Belegten.*“

Der Strafrechtsausschuss des DAV hat bereits friher (z.B. SN Nr. 2/1998) auf die Fehlvor-
stellung hingewiesen, die in der Annahme liegt, aus der GibermaRigen Anwendung von Ju-
gendrecht mit der Folge zu milder Strafen entstlinden vermeidbare Gefahren fir die 6ffentli-
che Sicherheit. Diese Fehlvorstellung findet sich im Geist und in der Begriindung des Geset-
zesentwurfes unverandert wieder. Es steht zu beflirchten, dass die wirkungslose Abschre-
ckungsstrategie des Gesetzesentwurfes die Probleme flr die Opfer und die Gesellschaft
verstarken statt I16sen werden.

Anstelle wirkungsloser Abschreckung ist zu fordern, die Mittelklirzungen im Bereich ambu-
lanter Mal3nahmen zurtick zu nehmen und in sinnvolle ambulante Mainahmen und andere
jugendspezifische Hilfsangebote zu investieren. Mehrkosten in diesem Bereich werden aus-
geglichen durch voraussichtliche Minderausgaben im Bereich des Strafvollzugs. Insbeson-
dere flhren jugendspezifische Hilfsangebote aber in praventiver Hinsicht zu einem Ruick-
gang von Straftaten und damit zur Vermeidung von Schaden (z. B. Graffiti), deren wirtschaft-
liche Folgen die Allgemeinheit tragt.

* Jehle, Heinz, Sutterer, a.a.0., S. 7.



Il. Zu den einzelnen Anderungsvorhaben:

1. Die Einfihrung eines sogenannten ,Warnschuss-Arrestes“ durch die Moglichkeit, neben
der Strafaussetzung der Jugendstrafe zur Bewahrung eine freiheitsentziehende MalRnahme
nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 JGG zu verhangen, steht im Widerspruch zum Erziehungsgedanken
des Jugendstrafrechts. Nach weit Uberwiegender Auffassung in Jugendpadagogik und Ju-
gendpsychologie ist die freiheitsentziehende Mallnahme die ungeeignetste aller Einfluss-
mdglichkeiten. Sie ist keine geeignete Sanktion, sondern birgt, worauf schon die Bundesre-
gierung ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf hinweist, die Gefahr einer stigmatisie-
renden und entsozialisierenden Wirkung. Die Verknlpfung von Jugendarrest und Bewah-
rungsstrafe verknlpft daneben systemwidrig verschiedene Sanktionsmodelle, die auf unter-
schiedliche jugendstrafrechtliche Zielgruppen abstellen. Gemaf § 13 Abs. 3 JGG soll der
Jugendarrest gerade nicht die Rechtwirkung einer Strafe haben und deshalb auch nicht mit
einer solchen verknlpft werden.

Der Strafrechtsausschuss ist mit der weit Uberwiegenden Fachoffentlichkeit einig, dass eine
wirksame erzieherische Intervention nicht zu erwarten ist, wenn der Jugendliche oder He-
ranwachsende durch Rechtsfolgen gesellschaftlich ausgegrenzt wird. Schon die Wahl des
Begriffes ,Warnschuss-Arrest® impliziert eine Form der Auseinandersetzung mit strafrechtli-
chen Verfehlungen Jugendlicher und Heranwachsender, die dem erzieherischen Gedanken
des Jugendstrafrechts fremd ist und zuwider lauft.

2. Die Einflhrung eines Fahrverbots als vollwertige Jugendstrafe durch Einflihrung eines §
15 a JGGE ist nicht veranlasst. Die Verhangung eines Fahrverbots ist bereits nach dem of-
fenen Weisungskatalog des § 10 JGG als Erziehungsmaliregel zulassig. Sinnvoll ist ein
Fahrverbot wegen der damit verbundenen Ausgrenzungsfunktion im Jugendstrafrecht je-
doch nur dann, wenn Verkehrsbezug besteht.

Durch die beabsichtigte Anderung in § 8 Abs. 2 JGG will der Gesetzesentwurf die Verbin-
dung von Jugendstrafe und Fahrverbot erméglichen. Damit kumulieren sich in der beabsich-
tigten Neufassung des § 8 JGG nunmehr Jugendstrafe, Fahrverbot und Jugendarrest zu
einer Mischung verschiedener Sanktionskategorien, die eine klare erzieherische Botschaft
nicht ermoglichen.

3. Fir die Einflhrung einer Meldepflicht durch § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 10 JGG besteht kein

praktisches Bedirfnis, da der offene Katalog des § 10 JGG eine solche Weisung im Einzel-
fall bereits erméglicht. Mit der beabsichtigten Aufwertung ist die Gefahr verbunden, dass die
Meldepflicht als zusatzliches Ahndungsmittel angewendet wird.

4. Die Einfuhrung eines Vorfulhrungsbefehls oder eines Sicherungshaftbefehls im verein-
fachten Jugendverfahren durch Verweis auf § 230 Abs. 2 StPO ist nicht zielfihrend. Die ver-
fahrenstechnische Ubernahme eines Instrumentariums, das schon in der Strafprozessord-

nung als ultima ratio angesehen wird, ist im vereinfachten Jugendverfahren unangemessen.

5. Nach der beabsichtigten Anderung in § 105 Abs. 1 JGGE soll die Anwendung von Ju-
gendstrafrecht auf Heranwachsende lediglich im Ausnahmefall in Betracht kommen.
Zur Begriindung wird angefihrt, die ,gerichtliche Praxis habe sich vom gesetzgeberischen
Leitbild entfernt®. Dieser empirisch nicht belegten Kritik an der Jugendgerichtsbarkeit steht
die Hypothese gegenliber, dass die gerichtliche Praxis die Realitat nach der im Einzelfall
erforderlichen Aufklarung gerade zutreffend wiedergibt. Die Bundesregierung weist in ihrer
Stellungnahme zu § 105 JGGE zu Recht darauf hin, dass empirisch weder belegt ist, dass
bei der Anwendung von Erwachsenenstrafrecht harter sanktioniert werde noch dass mit ei-
ner pauschal harteren Sanktionierung eine bessere Kriminalitatsbekampfung ermdglicht
werde. Jugendkriminologische Erkenntnisse belegen vielmehr das Gegenteil: Pfeiffer kommt
in seinem Forschungsbericht ,Jugenddelinquenz und jugendstrafrechtliche Praxis in Ham-
burg® (1997) (vgl. bereits die Stellungnahme des Strafrechtsausschusses des DAV Nr.
2/1998) zu folgender Schlussfolgerung:



».. SOWohl deutsche als auch ausléndische Untersuchungen haben zur Frage der General-
prévention aufgezeigt, dass gerade junge Menschen durch eine Verschéarfung von gesetzli-
chen Strafandrohungen nicht erreicht werden kénnen ...*”

Der Anderungsvorschlag stellt sich damit als empirisch nicht gerechtfertigtes Misstrauensvo-
tum gegen eine verantwortungsvoll entscheidende Jugendgerichtsbarkeit dar.

6. Die Forderung nach Anhebung der Hochststrafe auf bis zu 15 Jahre flr Heranwachsen-
de (§ 105 Abs. 3 JGGE) ist abzulehnen. Die Verfolgung generalpraventiver Ziele (, Trend-
wende in der Bekampfung der Jugendkriminalitat®) ist im geltenden Jugendstrafrecht nicht
nur unzuldssig, sondern in ihrer Verscharfungstendenz nach den vorliegenden empirischen
Erkenntnissen (s.o. 5.) sogar kontraproduktiv. Eine undifferenzierte Abschreckungsstrategie
beinhaltet die Gefahr einer Steigerung des kriminellen Potentials und ist schon deshalb ab-
zulehnen.

Erforderlich ist vielmehr ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Jugenddelinquenz,
der auf nachhaltige Integration und Legalbewahrung ausgerichtet ist.

Dem wird der vorliegende Gesetzesentwurf unter Beriicksichtigung seiner eigenen Zielset-
zung nicht gerecht.



	Ziel des vom Bundesrat auf Initiative der Länder�

